
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göttingen, 18.01.2016 
 
Anfrage für den Sozialausschuss 
„Leistungen an Geflüchtete“ 
 
 
Bei der Begleitung von Geflüchteten im Dezember 2015 und Januar 2016 ist folgendes 
aufgefallen: 
 

 Einige bekommen für einen Monat 300-400 € pro Person zusätzlich Kleidergeld und 
freie Wohnung. 
 

 Andere bekommen für 14 Tage 70 € bar bei Übernahme der Unterbringungskosten und 
Kleidung aus der Kleiderkammer, und sollen sich damit selbst versorgen. Ggf. sollen 
sie davon auch Rechtsberatung bezahlen. (Erstberatung kostet 60 €) 

 
 
Daher fragen wir die Verwaltung: 
 

1. Nach welchen Richtlinien des AsylbLG wird die Leistung wie berechnet? 
 

2. Woher kommen diese krassen Unterschiede? 
 

3. Wie wird die Berechnungsgrundlage von 35 Euro/Woche von der Verwaltung in rea-
le Einkaufsposten (Ernährung, kulturelle und soziale Teilhabe) aufgeschlüsselt?  
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